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Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(siehe textl. Festsetzungen § 7)
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Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
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SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Bezeichnung der Teilflächen für Lärmpegelbereiche 
(siehe textl. Festsetzungen § 11)III

Abgrenzung der Teilflächen für Lärmpegelbereiche 
(siehe textl. Festsetzungen § 11)
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6 Bemaßung

öffentliche Verkehrsflächen mit der besonderen 
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Maßstab 1:1.000                                     

Übersichtsplan Maßstab 1 : 25.000

Planungsbüro REINOLD
Raum- und Stadtplanung IfR

31737 Rinteln - Seetorstraße 1a
Telefon 05751 - 9646744 Telefax 05751 - 9646745

Bauleitplanung der Stadt Bückeburg
Landkreis Schaumburg

Bebauungsplan Nr. 87
"Am Bergdorfer Wege/Nord"
einschl. örtlicher Bauvorschriften  

- Satzungsexemplar -

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 87 "Am Bergdorfer Wege/Nord", einschl. örtlicher Bauvorschriften, ist 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am __.__.____ im Amtsblatt Nr. __/____ für den Landkreis 
Schaumburg ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan Nr. 87 "Am Bergdorfer Wege/Nord", einschl. örtlicher Bauvorschriften, ist 
damit am __.__.____ wirksam geworden. 

Bückeburg, den __.__.____

....................................
Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 87 "Am Bergdorfer 
Wege/Nord", einschl. örtlicher Bauvorschriften, ist die Verletzung von Vorschriften sowie 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges beim Zustandekommen des Bebauungsplanes 
und der Begründung einschl. Umweltbericht nicht geltend gemacht worden.  

Bückeburg, den __.__.____

....................................
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch 
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Rates 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften 
eingehalten worden sind. 

Bückeburg, den __.__.____

.....................................
Bürgermeister

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:25.000 (TK 25)
        Maßstab: 1:25.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsichen Vermessungs- 
und Katasterverwaltung

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2012              

I. Bodenrechtliche Festsetzungen

§ 1 Art der baulichen Nutzung – Allgemeines Wohngebi et (gem. §§ 4 u. 1 (6) BauNVO)

(1) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind gem. 
§ 4 Abs. 2 BauNVO nachfolgend aufgeführte Nutzungen allgemein zulässig:

- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störende Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(2) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind gem. 
§ 4 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nachfolgend aufgeführte Nutzungen nur ausnahmsweise zulässig:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

(3) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind gem. 
§ 4 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nachfolgend aufgeführte Nutzungen nicht zulässig:

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Gartenbaubetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Tankstellen.

§ 2 Begrenzung der Anzahl der Wohnungen  (gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB)

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes wird die Zahl der Wohnungen auf max. 2 
Wohneinheiten je Wohngebäude begrenzt.

§ 3 Begrenzung der Grundstücksgröße  (gem. § 9 (1) Nr. 3 BauGB)

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes wird die Größe der Baugrundstücke auf 1.000 
m² je Baugrundstück begrenzt. 

§ 4 Höhen der baulichen Anlagen  (gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

(1) Begrenzung der Gebäudehöhe (GH)

Die Gebäudehöhe der innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) errichteten Gebäude wird bei 
Gebäuden mit einer Dachneigung bis 20 Grad auf 8,00 m und bei Gebäuden mit einer Dachneigung von 
20 bis 48 Grad auf 9,00 m über Bezugsebene begrenzt. Als maximale Gebäudehöhe wird der höchste 
Punkt der Dachhaut lotrecht zur Bezugsebene definiert. Solarenergieanlagen bleiben von der 
Berechnung der maximalen Gebäudehöhe ausgenommen.

(2) Begrenzung der Traufhöhe (TH)

Die bergseitige Traufhöhe der Gebäude wird auf max. 6,00 m begrenzt. Die Traufhöhe wird durch den 
Schnittpunkt der aufgehenden Außenwand mit der äußeren Dachhaut und lotrecht zur Bezugsebene 
definiert. 

(3) Bezugsebene

Bezugsebene i.S. dieser Satzung ist die Oberkante der zur Erschließung des Grundstückes 
notwendigen angrenzenden, fertig ausgebauten, öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der Mitte der 
an die Verkehrsfläche angrenzenden Grundstücksgrenze. Die Straßenhöhen sind dem 
Straßenausbauplan zu entnehmen. Steigt das Gelände von der Verkehrsfläche zum Gebäude, so darf 
das o.g. Maß um einen Zuschlag überschritten werden; der zulässige Zuschlag ergibt sich aus der 
Differenz zwischen der Höhe der natürlichen Geländeoberfläche, gemessen an der der Verkehrsfläche 
zugewandten Seite des Gebäudes und der Bezugsebene. Geringfügige, baubedingte Abweichungen 
von bis zu 0,1 m sind zulässig.

§ 5 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten
(gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und 19 BauNVO)

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb des WA-Gebietes sind Nebenanlagen, 
Stellplätze, Carports und Garagen nicht zulässig (§ 14 und § 12 (6) BauNVO). 

§ 6 Zufahrten  (gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Je Grundstück ist nur eine Zufahrt in einer Breite von max. 5 m zulässig.

§ 7 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern un d sonstigen Bepflanzungen
(gem. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

(1) Auf den im Plan festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB sind standortgerechte, im Naturraum heimische 
Sträucher und Bäume zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen (Anlage 1 der Begründung). 
Die Pflanzungen sind zu 20 % aus Bäumen als Heister mit einer Höhe von mind. 2,00 m und zu 80 % 
aus Sträuchern herzustellen. Sie sind so anzulegen und zu pflegen, dass sich ein artenreiches, 
freiwachsendes Gehölz entwickeln kann. 

(2) Je angefangene 400 qm Grundstücksfläche ist auf den privaten Baugrundstücken mindestens ein 
Laubbaum oder ein Obstbaum zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang durch gleichartige zu ersetzen. 
Die zu pflanzenden Laubbäume sind als Halb- oder Hochstamm mit einem Stammumfang von 12 cm in 
1 m Höhe oder als wirksamer Stammbusch mit einer Mindesthöhe von 2 m zu pflanzen. Die zu 
pflanzenden Obstbäume sind als Halb- oder Hochstamm mit einem Stammumfang von 7-8 cm in 1 m 
Höhe zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach Angaben der Anlagen 1 und 2 der Begründung.

§ 8 Öffentliche Grünflächen  (gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB)

(1) Auf den als öffentliche Grünfläche (Ö 1) mit der Zweckbestimmung „Regenrückhaltefläche“ 
festgesetzten Flächen ist ein naturnah zu gestaltendes Rückhaltebecken mit variierenden 
Böschungsneigungen bis max. 1:3 für die Ableitung des in dem WA-Gebiet und den für die Erschließung 
der Gebiete erforderlichen öffentlichen Verkehrsflächen anfallenden Oberflächenwassers anzulegen. Zu 
den öffentlichen Verkehrsflächen sind jeweils zwei in Form eines Baumtores anzuordnende Laubbäume 
zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die zu pflanzenden Laubbäume sind mit einem 
Stammumfang von 18 cm in 1 m Höhe zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach Angaben der Anlage 
1 der Begründung.

(2) Auf der als öffentliche Grünfläche (Ö 2) mit der Zweckbestimmung „Parkanlage - Spiel und 
Kommunikation“ festgesetzten Fläche sind an der Nordgrenze zwei in Form eines Baumtores 
anzuordnende Laubbäume zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die zu pflanzenden 
Laubbäume sind mit einem Stammumfang von 18 cm in 1 m Höhe zu pflanzen. Die Artenwahl richtet 
sich nach Angaben der Anlage 1 der Begründung. Die Freiflächen sind als Rasenflächen herzustellen.

(3) Die als öffentliche Grünfläche (Ö 3) mit der Zweckbestimmung „örtliche Grünfläche“ festgesetzte Fläche 
ist als arten- und kräuterreiches Extensivgrünland herzustellen und einer regelmäßigen Mahd zu 
unterziehen, sodass eine Verbuschung der Fläche vermieden wird. 

§ 9 Realisierungszeitpunkt der Kompensationsmaßnahme n

Die in den §§ 7 und 8 genannten Pflanzmaßnahmen sind nach dem Beginn der privaten 
Baumaßnahmen auf den jeweiligen Baugrundstücken auszuführen. Die genannten 
Kompensationsmaßnahmen sind jedoch spätestens innerhalb von 1 Vegetationsperiode nach 
Baubeginn fertig zu stellen.

Präambel des Bebauungsplanes
(mit örtlichen Bauvorschriften)

Aufgrund der  §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung i.V.m. § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bückeburg diesen Bebauungsplan Nr. 87 
"Am Bergdorfer Wege/Nord" bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden 
textlichen Festsetzungen  - sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvorschriften - als Satzung 
beschlossen.

Bückeburg, den __.__.____

.....................................
Bürgermeister                                         

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bückeburg hat in seiner Sitzung am __.__.____ die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 "Am Bergdorfer Wege/Nord", einschl. örtlicher 
Bauvorschriften, beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 
__.__.____ ortsüblich bekanntgemacht worden.

Bückeburg, den __.__.____

...........................................
Bürgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000

Gemarkung: 
Flur:  

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersäch sischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2012
Landesamt für Geoinformation 

    und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Hameln-Hannover

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom). 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch 
einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Rinteln, den __.__.____
LGLN, Regionaldirektion Hameln-Hannover, Katasteramt Rinteln

......................................................................
(Unterschrift)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 87 "Am Bergdorfer Wege/Nord", einschl. örtlicher 
Bauvorschriften und der Begründung einschl. Umweltbericht wurde ausgearbeitet vom:

Planungsbüro REINOLD
Seetorstraße 1a - 31737 Rinteln
Tel. 05751 - 9646744 Fax: 05751 - 9646745 

Rinteln, den __.__.____

....................................
Planverfasser

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bückeburg hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 87 "Am Bergdorfer Wege/Nord", einschl. örtlicher 
Bauvorschriften, und dem Entwurf der Begründung einschl. Umweltbericht zugestimmt und seine 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 87 "Am Bergdorfer Wege/Nord", einschl. örtlicher 
Bauvorschriften, und Entwurf der Begründung einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen haben vom __.__.____ bis __.__.____ 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Bückeburg, den __.__.____

...................................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bückeburg hat den Bebauungsplan Nr. 87 "Am Bergdorfer Wege/Nord", 
einschl. örtlicher Bauvorschriften, nach Prüfung der Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB in seiner Sitzung am __.__.____ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung 
einschl. Umweltbericht (gem. § 9 Abs. 8 und § 2 a BauGB) und zusammenfassender Erklärung 
beschlossen.

Bückeburg, den __.__.____

......................................
Bürgermeister

02.07.2015                                   

§ 10 Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsflächen mit  der Zweckbestimmung 
„Verkehrsgrün“  (gem. § 9 (1) Nr. 11 und 25 a und b BauGB)

(1) Die in der öffentlichen Verkehrsfläche „Am Eichholz“ sowie der Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ vorhandenen Bäume und Sträucher sind dauerhaft zu erhalten, zu 
pflegen und bei Abgang durch gleichartige zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB). In Bezug auf die 
Pflanzqualität wird auf § 7 verwiesen. 

(2) Für die Realisierung der im B-Plan festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen (Planstraße)  dürfen die
unter Abs. 1 genannten und innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche „Am Eichholz“ befindlichen
Gehölzstrukturen unterbrochen werden. 

(3) Der Straßenraum der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen (Planstraße) ist mit 
Bäumen zu gliedern und zu durchgrünen. Für die Durchgrünung des Straßenraumes sind mittel- bis 
großkronige Laubbäume gem. der Pflanzliste der Anlage 1 der Begründung als Hochstamm mit einem 
Stammumfang von 16-18 cm in 1 m Höhe zu verwenden. Die Bäume sind zu erhalten und bei Abgang 
zu ersetzen. Je Baum ist eine durchwurzelbare und belüftete Pflanzgrube von 12 m³ zur Verfügung zu 
stellen. Es gelten die FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2: Standortvorbereitungen für 
Neupflanzungen, 2004.

§ 11 Lärmschutz innerhalb des festgesetzten WA -Gebi etes 
(Festsetzungen zum Lärmschutz gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Innerhalb des festgesetzten WA-Gebietes sind aufgrund der vorhandenen Verkehrslärmsituation 
gegenüber der gemäß DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" definierten Orientierungswerte erhöhte 
Lärmimmissionen möglich bzw. zu erwarten. Zum Schutz vor den von der K 10 hervorgerufenen 
Lärmimmissionen werden gegen Außenlärm bauliche Schallschutzmaßnahmen festgesetzt (passiver 
Schallschutz). Bei der Bemessung sind die im B-Plan dargestellten Lärmpegelbereiche zu beachten. 
Diesbezüglich wird auf die aktuellen technischen Regelwerke der DIN 4109, der VDI-Richtlinie 2719 
bzw. auf die 24. Verordnung zur Durchführung des BImSchG verwiesen.

Passiver Schallschutz

Im Bereich der im WA -Gebiet festgesetzten Lärmpegelbereiche (I bis III) sind die in der DIN 4109, 
Tabelle 10 angegebenen Schalldämm- Maße R`w, R für Wände und Fenster jeweils einzeln einzuhalten. 
Das resultierende Schalldämm- Maß R`w, res ist in Abhängigkeit des Fensterflächenanteils zu 
bestimmen. Um das erforderliche R`w, R zu realisieren, müssen die Fenster (und Außenwände) einen 
Prüfwert von Rw,p > R`w,R +2 dB aufweisen (vergl. DIN 4109, Tabelle 11, Fußnote 1).

Für schutzbedürftige Räume sind im Falle von Neubauten oder baulichen Veränderungen bauliche 
Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm nach DIN 4109 gem. nachstehenden Tabellen vorzusehen 
(Schalldämmmaße):

*): resultierendes, bewertetes Bau-Schalldämm-Maß

Für die im B-Plan festgesetzten Lärmpegelbereiche II bis III sind bei Schlafräumen, Gästezimmern und 
Kinderzimmern schallgedämmte Lüftungsöffnungen (mit einem dem Schalldämm-Maß der Fenster, die 
an der straßenzugewandten Seiten angeordnet werden, entsprechenden Einfügungs-Dämpfungsmaß) 
oder äquivalente Maßnahmen (z.B. Innenbelüftung) vorzusehen (vgl. DIN 1946).

Unter Erbringung eines Einzelnachweises kann von den o.g. schalltechnischen Anforderungen im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bebauungsstruktur (Einzel-, Doppel-, Reihenhäuser), 
in Form einer Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper oder die Eigenabschirmung einzelner 
Baukörper abgewichen werden.

II. Örtliche Bauvorschriften  (gem. § 84 NBauO)

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften erstreckt sich auf das im Bebauungsplan 
festgesetzte WA- Gebiet. 

§ 2 Dachneigung und Dachfarbe

(1) Auf den innerhalb des festgesetzten WA-Gebietes errichteten Hauptgebäuden sind nur geneigte Dächer 
mit Dachneigungen bis max. 48 Grad zulässig. Flachdächer sind zulässig. Von der Festsetzung der 
Dachneigungen sind untergeordnete Gebäudeteile, Erker und Wintergärten bis zu einer Grundfläche 
von 25 qm ausgenommen.

(2) Innerhalb des Geltungsbereiches sind für Hauptgebäude nur Dacheindeckungen aus gebranntem Ton 
oder Betondachsteine in den Farbtönen „rot -rotbraun“, „braun- dunkelbraun“ und „schwarz - anthrazit“ in 
Anlehnung an die in § 4 genannten RAL-Töne zulässig. Für Dachfenster und untergeordnete 
Dachaufbauten sind auch andere, materialbedingte Farben zulässig. Solaranlagen können von den v.g. 
Farbtönen abweichen und sind nur auf den Dachflächen der Hauptgebäude zulässig. 

§ 3 Einfriedungen

(1) Die Einfriedungen der Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine Höhe von 1,00 m 
nicht überschreiten und nur in einem Abstand von 0,5 bis 1,00 m zur öffentlichen Verkehrsfläche 
errichtet werden.

(2) Für die Einfriedung der Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nur die nachfolgend 
aufgeführten Materialien zulässig:

- Schnitthecken aus Laubgehölzen.
- Einfriedungen aus Ziegelmauerwerk (Farbe gem. § 4)
- Einfriedungen aus Naturstein

Mauern aus Ziegelmauerwerk und Naturstein sind nur bis zu einer Höhe von max. 30 cm zulässig und 
müssen nicht eingegrünt werden. Kombinationen der v.g. Einfriedungen sind zulässig, wenn zur 
öffentlichen Verkehrsfläche Zäune durch laubtragende Hecken eingefasst werden. Die Farbgebung des 
Ziegelmauerwerks richtet sich nach den in § 4 Abs. 1 und 2 genannten RAL-Tönen. 

(3) Die Einfriedungen der Grundstücke zu den öffentlichen Grünflächen Ö 1 „Regenrückhaltefläche“ und Ö 
2 „Parkanlage - Spiel und Kommunikation“ dürfen eine Höhe von 1,00 m nicht überschreiten. Die 
Einfriedungen sind ausschließlich aus laubtragenden Hecken herzustellen. In Kombination mit 
laubtragenden Hecken mit einer Pflanzhöhe von mind. 60 cm sind Maschendrahtzäune 
grundstücksseitig bis zu einer Höhe von max. 1,00 m zulässig. 

(4) Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Stadt und sind nur zulässig, wenn die 
Grundzüge der Gestaltung des Plangebietes nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

§ 4 Farbtöne

Für die in § 2 (2) und § 3 (2) festgesetzten Farbtöne sind die genannten Farben zu verwenden. Diese 
Farben sind aus den nachstehend aufgeführten Farbmuster nach Farbregister RAL 840 HR ableitbar.

(1) Für den Farbton "rot - rot-braun" im Rahmen der RAL:
2001 - rotorange 3005 - weinrot
2002 - blutorange 3009 - oxydrot
3000 - feuerrot 3011 - braunrot
3002 - karminrot 3013 - tomatenrot
3003 - rubinrot 3016 - korallenrot
3004 - purpurrot

(2) Für den Farbton "braun-dunkelbraun" im Rahmen der RAL:
8001 - ockerbraun 8014 - sepiabraun
8003 - lehmbraun 8015 - kastanienbraun
8004 - kupferbraun 8016 - mahagonibraun
8007 - rehbraun 8017 - schokoladenbraun
8008 - olivbraun 8023 - orangebraun
8011 - nussbraun 8024 - beigebraun
8012 - rotbraun 8025 - blassbraun

(3) Für den Farbton „schwarz - anthrazit“ im Rahmen der RAL:
7016 - anthrazitgrau 9004 - signalschwarz
7021 - schwarzgrau 9011 - graphitschwarz
7024 - graphitgrau

§ 5 Baustoffe

Die Verwendung von Baustoffen und Konstruktionen jeglicher Art, die andere nachbilden oder 
nachahmen, z.B. Dachstein- oder Klinkerimitate aus Metall o. Kunststoffen, nichttragende 
Fachwerkkonstruktionen u.ä., sind im Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften unzulässig.  

§ 6 Werbeanlagen

Innerhalb der festgesetzten WA- Gebiete sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung und mit 
einer Ansichtsfläche von max. 1 m² an einem Gebäude je Grundstück und nur bis zur Höhe der 
Fenstersohlbank des 1. OG zulässig. Fahnenmasten sind unzulässig. Die Verwendung von Neonfarben, 
Lichtwechseln oder sonstigen dynamischen Effekten ist unzulässig.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 5 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder 
Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführen lässt oder durchführt, die nicht 
den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung entspricht. Ein Zuwiderhandeln 
kann mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von z.Zt. 500.000 € geahndet werden.

Hinweise

Baunutzungsverordnung
Dieser B-Plan ist auf Grundlage der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. 
I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) erstellt 
worden.

Archäologischer Denkmalschutz
Aus dem Plangebiet liegen archäologische Oberflächenfunde vor. Bei aktuellen Begehungen wurden 
u.a. hoch- bis spätmittelalterliche Scherben aufgelesen (Bergdorf FStNr. 2; SL 2014/86). Sie können auf 
eine sich früher weiter den Hang hinunterziehende Hofbebauung des seit 1171-1185 bezeugten Ortes 
Bergdorf hinweisen.

Mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde im Plangebiet ist daher zu rechnen. Die genannten 
Fundstellen sind Kulturdenkmale i.S.v. § 3 Abs. 4 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG). Durch die geplanten Bau- und Erdarbeiten würden die archäologischen Kulturdenkmale in 
Teilen unwiederbringlich zerstört. Sämtliche in den Boden eingreifenden Erdarbeiten, wie 
Erschließungsarbeiten, Oberbodenabtrag und alle in den Unterboden reichenden Bodeneingriffe, 
bedürfen nach § 13 Abs. 1 NDSchG einer denkmalrechtlichen Genehmigung der unteren 
Denkmalschutzbehörde der Stadt. Bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen ist diese zusammen 
mit der Baugenehmigung zu erteilen. Diese kann gern. § 13 Abs. 2 NDSchG versagt oder mit Auflagen 
und Bedingungen verbunden werden.

Mit folgenden Nebenbestimmungen ist zu rechnen:

1. Der angestrebte Beginn der Bau- und Erdarbeiten (Oberbodenabtrag und alle in den Unterboden 
reichenden Erdarbeiten) ist sobald wie möglich, mindestens  aber vier Wochen  vorher schriftlich 
anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt sowie an die zuständige 
Kommunalarchäologie (Schloßplatz 5, 31675 Bückeburg, Tel. 05722/9566-15 oder Email: 
Berthold@SchaumburgerLandschaft.de) zu richten. (A)

2. Der Oberbodenabtrag hat mit einem Hydraulikbagger mit zahnlosem, schwenkbarem Grabenl öffel
nach Vorgaben und im Beisein der Kommunalarchäologie oder einer zu beauftragenden Grabungsfirma 
zu erfolgen. (A)

3. Zur Verbesserung der Planungssicherheit sollten im Vorfeld und in Abstimmung mit der 
Kommunalarchäologie archäologische Voruntersuchungen  in Form von Sondagen durchgeführt 
werden. Erst dadurch kann die Denkmalqualität und -ausdehnung bestimmt und Störungen des 
weiteren Bauablaufes durch unerwartet auftretende Funde minimiert werden (H)

4. Im Falle erhaltener Befunde sind wiederum in Abstimmung mit der Kommunalarchäologie 
archäologische Ausgrabungen  anzusetzen, deren Umfang und Dauer von der Ausdehnung der Funde 
und Befunde abhängig ist. Die Details einer archäologischen Untersuchung sind in einer gesonderten 
Vereinbarung festzuhalten. (A)

5. Die durch die Untersuchungen entstehenden Mehrkosten für Personal- und Maschineneinsatz
können nicht von der Kommunalarchäologie getragen werden 
(Verursacherprinzip gem. § 6 Abs. 3 NDSchG). (H)

6. Weiter wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa 
Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen 
oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, gern. § 14 
Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig sind. Sie müssen der zuständigen 
Kommunalarchäologie (Tel. 05722/9566-15 oder Email: Berthold@SchaumburgerLandschaft.de) sowie 
der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde 
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. (H)

7. Für die Sicherung und Dokumentation unerwartet auftretender archäologischer Bodenfunde ist der 
Kommunalarchäologie jeweils ein Zeitraum von bis zu drei Wochen  einzuräumen. (A)

Externe Ausgleichsmaßnahmen (gesichert durch städte baulichen Vertrag)
(im Sinne von. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 1 a Abs. 3 BauGB u. § 11 BauGB)

(1) Aus den Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft resultiert ein Kompensationsdefizit von rd. 6.288 
Werteinheiten. Dieses ist über externe Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt 
auf dem Flst. 14/13, Flur 21, Gemarkung Evesen.

Abb.: Übersichtsplan der externen Kompensationsmaßn ahme, Abbildung: Landesvermessung
Niedersachsen, Bundesamt für Kartografie und Geodäs ie 2000 - Top. Karte 1:50000 i.O.
Niedersachsen/Bremen

Anlage von Einzelbäumen (Weiden), einer Mulde/Senke  und Extensivgrünland

Die Maßnahme ist auf dem Flst. 14/13, Flur 21, Gemarkung Evesen, durchzuführen. Das Flurstück stellt 
sich zurzeit als intensiv genutzte (Mahd und Beweidung) Grünlandfläche (GI) dar. Ferner befinden sich 4 
Kopfweiden auf der Fläche. Bei einer Anlage von Weiden entlang des nördlichen Grabens und von einer 
Mulde/Senke (ca. 30-40 cm tief) im nordwestlichen Bereich der Fläche und die Anlage und Pflege von 
Extensivgrünland auf einer Fläche von 6.516 m² kann eine Aufwertung um 7.000 WE erfolgen. Die zu 
pflanzenden Weiden (salix spec.) sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von 10-12 cm in 1 m 
Höhe oder als Steckholz zu pflanzen, als Kopfbäume zu entwickeln und entsprechend zu pflegen 
(Scheiteln) Insgesamt sind an dem nördlichen Graben mind. 4 Weiden mit einem Pflanzabstand von 
mind. 5 m zu pflanzen. Die Artenauswahl richtet sich nach Anlage 1 der Begründung. Aufgrund der 
baulichen Maßnahmen (Mulden/Senken) liegt eine Genehmigungspflicht nach § 78 WHG vor.

Pflegemaßnahmen extensives Grünland:

Die Fläche ist als extensives Grünland zu pflegen. Die 1. Mahd ist vor dem 15. Juni nicht zulässig. Die 
Fläche ist in einem Arbeitsgang von innen nach außen zu mähen. Eine Beweidung der Fläche ist nicht 
zulässig. Es sind an den Gebietsrändern Saumbereiche in Form von ungemähten Abschnitten zu 
belassen. Darüber hinaus ist ein Walzen, Schleppen oder ähnliche Bodenbearbeitungsmaßnahmen nur 
nach Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde Landkreis Schaumburg zulässig. Eine 
Ackerzwischennutzung, Umbruch, Fräsen, Schlitzeinsaat sind ebenso wie eine Düngung der Flächen 
sowie die Verwendung von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln nicht zulässig. Das Befahren bzw. 
Bewirtschaften bei ungünstigen Bodenverhältnissen, insbesondere bei Nässe, ist unzulässig. 

Abb.: Lage der externen Kompensationsmaßnahme auf d em Flst. 14/13, Flur 21, Gemarkung 
Evesen, Maßstab 1:2.000, Kartengrundlage ALK © 2014  LGLN, RD Hameln, Katasteramt Rinteln

(2) Die genannten Kompensationsmaßnahmen sind spätestens innerhalb von 1 Vegetationsperiode nach 
Erschließungsbeginn fertig zu stellen. Aufgrund der Nähe zu einem Storchenhorst ist die Durchführung 
der Maßnahmen nur außerhalb der Vogelbrutzeit zulässig. 

(3) Auf der Grundlage des zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Bückeburg abgeschlossenen 
städtebaulichen Vertrages (§ 11 BauGB) werden die Kompensationsmaßnahmen dem Bebauungsplan 
Nr. 87 „Am Bergdorfer Wege/Nord“ zugeordnet.

Artenschutz
Brutvögel
Die Baufeldräumung ist aus artenschutzrechtlichen Gründen nur außerhalb der Vogelbrutzeit 
(Vogelbrutzeit: Anfang März bis Ende September) durchzuführen. Ist ein Baubeginn innerhalb der 
Vogelbrutzeit erforderlich, so ist vor Beginn der Baufeldräumung eine örtliche Überprüfung des 
Plangebietes auf mögliche Vogelbruten von einem fachlich qualifizierten Biologen durchzuführen.

Hinweise zum passiven Immissionsschutz

Erforderliche Schalldämm-Maße erf. R'w, res von Kom binationen von Außenwänden und 
Fenstern. (Auszug aus DIN 4109; Tabelle 10)

DIN-Vorschriften und Richtlinien
Die in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen zitierten DIN-Vorschriften und Richtlinien werden bei 
der Stadt Bückeburg bereitgehalten.

Gas- und Wasserversorgungsleitungen
Innerhalb des Flurstückes 17, Flur 1, Gemarkung Bergdorf, befinden sich Gas- und 
Wasserversorgungsleitungen der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH (siehe Anlage 7 der 
Begründung). Die Leitungen sind zu schützen.

Militärischer Flugplatz Bückeburg
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bauschutzbereiches in einer Entfernung von ca. 2.500 m 
zum militärischen Flugplatz Bückeburg. 
Aufgrund des Flugbetriebes ist mit Lärmemissionen zu rechnen. Da es sich bei diesem Flughafen um 
eine bestandsgebundene Anlage handelt, scheiden mögliche Schadensersatzansprüche aufgrund des 
Fluglärmes aus. 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass das Aufstellen von Baukränen rechtzeitig vor Baubeginn 
beim Luftfahrtamt der Bundeswehr, Referat 1 d, Am Flugplatz 1 in 15147 Köln zu beantragen ist.


